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Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Editorial schreibe ich am Aschermittwoch. Mit dem heutigen Tag beginnt die Fastenzeit. Und damit beginnen auch die 
verschiedenen Fastenaktionen. Im letzten Jahr hat ein Freund seine ganz persönliche Variante von „7 Wochen ohne“ auspro-

biert – nämlich 7 Wochen ohne Ärgern. Er berichtete, es hätte zunehmend gut geklappt. Aber er hatte 
es auch einfacher als ich: Er ist nicht in die Bildungspolitik involviert.

Und heute beginnt auch die heiße Phase des Wahlkampfes in Baden-Württemberg. Eines kann man 
jetzt schon vorhersagen: Dieser Wahlkampf wird spannend bleiben, bis zum Wahltag. Es wird auf jede 
einzelne Stimme ankommen. Nie war es so wichtig wie diesmal, auch wirklich zur Wahl zu gehen. Einer 
Partei, die sich selbst immer mehr an den äußersten rechten Rand drängt und z. T. sogar radikalisiert, 
muss eine klare Absage erteilt werden.

Mit dem Wahlkampf kommen auch die regelmäßigen Prognosen zur Wahl. Und da haben mich dann 
doch zwei Zahlen verwundert bis geärgert (INSA 05.02.2015). Als wichtigstes Thema im Wahlkampf 
sehen 77 % „Flüchtlinge und Asyl“ und nur 16 % „Schule und Bildung“. Wieder einmal wird ein genuin 
landespolitisches Thema verdrängt durch ein eher bundespolitisches Thema. Und dabei haben wir in 
der Bildungspolitik noch viel zu tun. Immer noch stehen wir in Deutschland und noch mehr in Baden-
Württemberg bei der Bildungsgerechtigkeit ganz miserabel da und auch in anderen Bereichen ist unser 
Land schon lange nicht mehr in der Spitzengruppe.

Es kommt noch schlimmer: Just während ich dies schreibe, kommen die neuesten Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie 
über den Ticker. Da muss ich lesen, dass in Deutschland im Bereich Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen ca. 12 bis 
18 Prozent der 15-Jährigen Defizite haben im Bereich der Grundkenntnisse: „Einfachste Leseaufgaben, bei denen es wirklich 
nur darum geht, einen Sinn zu verstehen oder einfachste Informationen zu extrahieren. All solche Sachen sind dort in Frage 
gestellt.“ (Zitat Andreas Schleicher, Internationaler Koordinator des „Programm for International Student Assessment“). Natür-
lich kommt bei dieser Studie auch wieder heraus, dass sozial benachteiligte Kinder deutlich schlechter dastehen. Verzeihen 
Sie die Formulierung: Aber, bei all dem friert’s mich! 

Sie sehen und Sie wissen aus der eigenen Arbeit, dass bildungspolitische Aktivitäten das Risiko des Ärgers und des Frustes 
in sich bergen. Trotzdem kann ich Sie nur alle dazu ermuntern, dran zu bleiben. Mischen Sie sich ein, gehen Sie zu Wahl-
kampfveranstaltungen, stellen Sie Fragen, bohren Sie nach. Einen Lichtstreifen am Horizont werden Sie dann sehen: Die vier 
im Landtag vertretenen Parteien sind sich der Bedeutung von „Schule und Bildung“ wohl bewusst. Viele Kandidaten haben 
sich mit der Bildungspolitik beschäftigt und nicht eben wenige sind selber Eltern.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten T. Rees
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Jeder Mensch hat 
Rechte – festgeschrie-
ben sind sie in der All-
gemeinen Erklärung 
der Menschenrechte 
der Vereinten Nationen. 

Auch für Kinder gelten die Menschrechte. Aber sie sind 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen in Bezug auf ihre 
Förderung, ihren Schutz, ihre Mitbestimmung und ihre Ent-
wicklung. Diese Bedürfnisse gehen über das hinaus, was 
in der Menschenrechtskonvention vereinbart worden ist. 
Darum hat die UNO vor mehr als 25 Jahren die Konven-
tion über die Rechte des Kindes verabschiedet. Diese UN-
Kinderrechtskonvention ist auch in Deutschland geltendes 
Recht. Doch damit ein Recht auch tatsächlich angewendet 
werden kann und zur Leitlinie des Handelns wird, muss es 
allgemein bekannt gemacht werden. Nur so können sich 
Kinder und ihre Eltern oder engagierte Fachleute bspw. in 
Schulen oder Kitas, in den Jugendzentren oder Stadtver-
waltungen darauf beziehen und auf diesem Wege mithel-
fen, Deutschland zu einem kinderfreundlicheren Land zu 
machen. Der folgende Artikel möchte einen ersten Einblick 
geben in die Entwicklungen, die zur Kinderrechtskonven-
tion geführt haben, sowie den derzeitigen Stand der Um-
setzung in Deutschland darstellen.

Zur Geschichte: Vom Bild des Kindes im Mittelalter bis 
zur UN-Kinderrechtskonvention

Von den Anfängen der Kinderrechtsbewegung bis zur Unter-
zeichnung der UN-Konvention über die Rechte des Kindes war 
es ein langer Weg. Vor 400 Jahren waren Kinder wie kleine Er-
wachsene. Sie kleideten sich wie die Erwachsenen und sie ver-
hielten sich so. Schulen kannten sie nicht, alles was nötig war, 
lernten sie von den Älteren. Kinder hielten sich dort auf, wo auch 
die Erwachsenen waren – bei der Arbeit, auf den Märkten, in 
Lokalen und Herbergen. In vielen Familien wurden selbst Kinder 
schon von klein auf zum Betteln angehalten. 

Erst mit der Aufklärung änderte sich auch das Bild der Kind-
heit. Die Französische Revolution brachte die Erklärung über 
die Menschenrechte hervor. Und auch wenn darin noch nicht 
explizit auf Kinder eingegangen wurde, so trug dies doch zu 
einer vertieften Auseinandersetzung mit der Situation von 
Kindern bei. In der Folge gab es einige Verbesserungen, 
insbesondere führte dies zu einer Trennung von Erwachse-
nen- und Jugendstrafrecht und auch zu arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen. Zum Beispiel wurde in Großbritannien die 
Fabrikarbeit für Kinder unter neun Jahren verboten.

Mit der fortschreitenden Industrialisierung zu Beginn des 
20. Jahrhunderts und der Einführung der Schulpflicht verän-
derte sich auch die Diskussion um den Gehorsam und die 
Pflicht der Kinder. Es begann sich die Auffassung durchzu-
setzen, dass Kinder auch bestimmte Rechte haben. So rief 
die schwedische Reformpädagogin Ellen Key im Jahre 1900 
das Jahrhundert des Kindes aus. In der Folge setzten sich 
auch andere Pädagogen wie Janusz Korczak, Alexander Neill 
und Eglantyne Jebb für die Kinderrechte ein.

Eglantyne Jebb entwarf eine Satzung für Kinder, die Children’s 
Charta, die sie dem 1920 gegründeten Völkerbund in Genf 

– die Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen – mit 
den Worten zukommen ließ: „Ich bin davon überzeugt, dass 
wir auf bestimmte Rechte der Kinder Anspruch erheben und 
für die allumfassende Anerkennung dieser Rechte arbeiten 
sollten.“ Am 24. September 1924 wurde die Charta von der 
Generalversammlung des Völkerbundes verabschiedet und 
als Genfer Erklärung bekannt. Die Erklärung enthielt grund-
legende Rechte der Kinder in Bezug auf ihr Wohlergehen und 
sollte dazu beitragen, den Schutz bzw. die Versorgung der 
Kinder in der Zwischenkriegszeit zu sichern. Allerdings besaß 
sie keinerlei rechtliche Verbindlichkeit und mit der Auflösung 
des Völkerbundes 1946 verlor sie auch ihre Grundlage.

Der Völkerbund hatte sich als nicht tragfähig erwiesen und 
so wurde 1945 die Charta der Vereinten Nationen verab-
schiedet, basierend auf der Atlantik-Charta, die von Franklin 
D. Roosevelt und Winston Churchill initiiert worden war. Ne-
benorgane und Sonderorganisationen der UNO sollten hel-
fen, die weltweiten Aufgaben zu meistern. So wurde 1945 die 
UNESCO gegründet, die unter anderem für die Sicherung 
eines Grundrechtes auf Bildung eintrat.

Im Jahr 1946 folgte dann UNICEF, das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, das ursprünglich zur Unterstützung der 
vom Zweiten Weltkrieg betroffenen Kinder gegründet wurde 
und seit 1953 fester Bestandteil der UNO ist. In der UN-Ge-
neralversammlung von 1948 wurde die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte verabschiedet, die unter anderem in Ar-
tikel 25 Absatz 2 das Recht der Familie auf Unterstützung und 
in Artikel 26 das Recht auf Bildung zusicherte.

Mit der Gründung der UNO wurde gleichzeitig die Genfer Er-
klärung von 1924, die grundlegende Rechte der Kinder in 
Bezug auf ihr Wohlergehen enthielt, aufgehoben. Erst 1959 
verabschiedete die UN-Generalversammlung zwar einstim-
mig eine Erklärung der Rechte des Kindes, jedoch blieb sie 
ohne rechtliche Bindung.

Die politisch bewegten 1970er Jahre brachten in Deutschland 
die Kinderladenbewegung hervor, es kam eine Diskussion 
um antiautoritäre Erziehung in Gang und damit gelangten 
auch die Kinderrechte erneut auf die Tagesordnung. Erst mit 
dem Jahr 1983 (!) war in der Bundesrepublik Deutschland die 
körperliche Züchtigung flächendeckend verboten, in der DDR 
war sie bereits seit 1949 nicht mehr erlaubt.

Zum 20. Jahrestag der „Erklärung der Rechte des Kindes“ 
führten die Vereinten Nationen 1979 das Jahr des Kindes 
durch. 1978 hatte die polnische Regierung den Vorschlag un-
terbreitet, die Erklärung von 1959 in einen völkerrechtswirk-
samen Vertrag umzuwandeln. Man beauftragte die UN-Men-
schenrechtskommission mit der Bildung einer Arbeitsgruppe, 
um einen Entwurf eines Übereinkommens vorzulegen, der im 
März 1989 einstimmig angenommen wurde. Schließlich ver-
abschiedete die Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen am 20. November 1989, dem 30. Jahrestag der Erklärung 
der Rechte des Kindes, die Kinderrechtskonvention ebenfalls 
einstimmig (Resolution 44/25) und sie trat am 2. September 
1990 in Kraft, dreißig Tage nach der 20. Ratifizierung durch 
ein Mitgliedsland.

Seitdem ist der 20. November der Internationale Tag der 
Kinderrechte. Die UN-Kinderrechtskonvention ist in der Zwi-

Die UN-Kinderrechtskonvention im Überblick
Teil 1: Entstehungsgeschichte und Entwicklung in Deutschland

● ● ● Die UN-Kinderrechtskonvention
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Die UN-Kinderrechtskonvention ● ● ● 

schenzeit von 195 Staaten ratifiziert worden – auch von der 
Bundesrepublik Deutschland. Von den UN-Mitgliedsstaaten 
fehlen nur die USA. Aller-
dings hat die Bundesregie-
rung dies anfänglich nur 
unter dem Vorbehalt des 
Fortbestehens vorhandener 
Einschränkungen der Kin-
derrechte durch das Fami-
lien- und Ausländerrecht 
getan. Konkret hieß das un-
ter anderem, dass das weit-
gehende Verbot staatlicher 
Eingriffe in die elterliche 
Erziehung bestehen und 
Kindern von Asylbewerbern 
das Recht auf Bildung ver-
sagt blieb. Erst im Jahr 2010 
wurde diese Vorbehaltser-
klärung durch die Bundesre-
gierung zurückgenommen.

Zur aktuellen Situation in Deutschland

In Deutschland ist die UN-Kinderrechtskonvention nun seit 
dem 5. April 2010 sozusagen volljährig – 1992 trat sie hier 
zunächst unter Vorbehalt in Kraft. Nach der Zustimmung des 
Bundesrates im Jahr 2010 wurde die Vorbehaltserklärung 
zur UN-Kinderrechtskonvention durch die Bundesregierung 
zurückgenommen. Damit ist nach 18 Jahren der Vorrang des 
deutschen Ausländerrechts vor den Bestimmungen der UN-
Kinderrechtskonvention aufgehoben worden.
Seitdem arbeiten die unterschiedlichsten Kinderrechtsorga-
nisationen, Kinderbeauftragte, Jugendsozialarbeiterinnen 
und -arbeiter und viele andere engagierte Menschen daran, 
die Kinderrechte in Deutschland bekannt zu machen und sie 
auch durchzusetzen. Kinder haben Rechte, daran zweifelt 
heute niemand mehr. Dennoch spielen die Rechte der Kinder 
in Deutschland immer noch eine Nebenrolle.
Der UN-Kinderrechtsausschuss in Genf hat festgestellt, dass 
in Deutschland grundsätzlich schon einiges für die Rechte 
der Kinder getan wird, trotzdem bleibt noch viel zu verbes-
sern. So wird zum Beispiel die Meinung von Kindern und 
Jugendlichen noch viel zu wenig berücksichtigt. Außerdem 
wurde vom Ausschuss die Einrichtung einer Stelle angeregt, 
die sich speziell um die Interessen und Anliegen von Kindern 
kümmert (bspw. Bundeskinderbeauftragte/-r, Ombudsmann 
oder -frau). Deutschland gehört zu den Ländern, in denen die 
Kinderrechte nicht in der Verfassung stehen. Bereits seit 2004 
engagiert sich das Aktionsbündnis Kinderrechte (Deutsches 
Kinderhilfswerk, Unicef Deutschland, Deutscher Kinder-
schutzbund in Kooperation mit der Deutschen Liga für das 
Kind) dafür, die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. 
Zum Weltkindertag 2007 startete die gemeinsame Kampag-
ne „Kinderrechte ins Grundgesetz“, der sich seitdem weit 
mehr als 200 Verbände und Organisationen angeschlossen 
haben.
Eine im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes vom Institut 
für Markt- und Trendforschung EARSANDEYES GMBH mit 

Unterstützung der Blue Ocean Entertainment AG durchge-
führte Umfrage zum 20. Jahrestag der UN-Kinderrechtskon-

vention unter 1026 Kindern 
im Alter zwischen 6 und 15 
Jahren führte zu erschre-
ckenden Ergebnissen: Nur 
jedes 7. Kind kennt die 
UN-Kinderrechtskonven- 
tion! Eine aktuelle Umfrage 
von infratest dimap für das 
Deutsche Kinderhilfswerk 
zeigt, dass sich an der ge-
ringen Bekanntheit der Kin-
derrechtskonvention in den 
letzten Jahren nichts ge-
ändert hat: Auch im Jahre 
2016 kennen sich nur 15 % 
der Kinder und Jugendlichen 
zwischen 10 und 17 Jahren 
in Deutschland ganz gut mit 
der Kinderrechtskonvention 
aus, im Umkehrschluss be-

deutet das: 85 % von ihnen kennen die Kinderrechtskonven-
tion nur vom Namen her oder haben noch nie davon gehört. 
Hier ist Arbeit nötig. 
Auch wenn in Deutschland Kinder vor Krieg und Ausbeutung 
geschützt sind, bleiben auch 25 Jahre nach Verabschiedung 
der UN-Kinderrechtskonvention noch viele Handlungsbedar-
fe. Insbesondere zu berücksichtigen ist hier die Situation der 
rund 3 Millionen Kinder und Jugendlichen, die von Armut be-
troffen sind und denen Chancengleichheit verwehrt bleibt, sei 
es beim Recht auf Bildung, beim Recht auf Freizeit und Spiel 
oder beim Recht auf gesunde Ernährung.

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  
Leipziger Straße 116–118 

10117 Berlin  
Fon: 030-30 86 93-0 
Fax: 030-27 95 63 4  

E-Mail: dkhw@dkhw.de 
www.dkhw.de

Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland und Aufnahme der Kinder-
rechte ins Grundgesetz sind Ziele des Deutschen Kinderhilfswerkes

© art-session fotografie

Was genau ist festgeschrieben in der Kinderrechtskonvention, wie sieht es um die exakten gesetzlichen Regelungen in Deutsch-
land aus, welche Ziele wurden schon erreicht, welche staatlichen oder zivilgesellschaftlichen Akteure engagieren sich für mehr 
Kinderrechte, was kann jeder Einzelne tun? Dazu mehr in der nächsten Ausgabe von „Schule im Blickpunkt“.

Das Deutsche Kinderhilfswerk e. V. setzt sich seit mehr als 
40 Jahren als Interessenvertreter für ein kinderfreundliches 
Deutschland bundesweit für die Rechte der Kinder und die 
Überwindung von Kinderarmut in Deutschland ein.

Der gemeinnützige Verein finanziert sich überwiegend aus 
privaten Spenden, dafür stehen seine Spendendosen an  
ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das Deutsche Kin-
derhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Pro-
jekte, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unab-
hängig von deren Herkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. 
Schwerpunkte sind hierbei insbesondere die Kinderrechte, 
die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen und die 
Überwindung von Kinderarmut in Deutschland.

Weiter Informationen: www.dkhw.de.

Kostenfreies Informations- und Arbeitsmaterial zu Kinder-
rechten: www.dkhw.de/infoshop
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